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Oswald Nell Breunıng S]

Christliche Soziallehre WIr:  d kurzerhand gleichgesetzt mI1t Soziallehre der
katholischen Kirche es neben ıhr eine Umfang un Gewicht vergleichbare
evangelische Soziallehre oder NUur C116 evangelische Sozialethik zibt oder geben
könne, ı1ST auf evangelischer Seıite selbst umstrıtten. Hıer ı1STt zunächst aufdie katho-
lische Soziallehre einzugehen; ber das evangelische Gegenstück soll Schluß
CIN1SCS nachgetragen werden.

Begriff
Dıie päpstlichen un anderen kirchlichen Dokumenten, aber auch Gestalt

wissenschaftlicher un volkstümlicher Ausarbeitungen katholischer Gelehrter un
Praktiker vorliegende katholische Soziallehre läßt sich begrifflich bestimmen als
”  16 einheitliche Zusammenfassung aller auf Grund der christlichen Heilsordnung
möglichen Erkenntnisse VO  ; den Ordnungsstrukturen der diesseitigen mensch-
lichen Gesellschaft ı (Gsanzen und ı ıhren Einzelbereichen als Norm der dem
innerlich gesellschaftlichen Menschen dauernd nd ı Wandel der Geschichte e—

« 1wachsenden Ordnungsaufgabe
„Auf Grund der christlichen Heilsordnung“ SIN sowohl philosophische als auch

theologische, ıB AusSs der göttlichen Offenbarung un den Glaubensquellen e_

hebende Erkenntnisse möglich beide können eiter ausgebaut und Ver-

tieft werden. In der katholischen Soziallehre, WIC S1C heute vorliegt, überwiegen
eindeutig die Vernunfterkenntnisse, die der Offenbarung als
nachgeprüft, aber ıcht Aaus ihr erhoben werden können un Z allergrößten
Teıl ı depositum fidei weder enthalten noch AUuUS ihm abzuleiten sind. So 1ST

mindestens eım heutigen Stand der Dinge die katholische Soziallehre £ast ganz
Sozialphilosophie un NUuUr csehr begrenztem Umfang Sozialtheologie 7zweifellos
aber 1STt die Sozialtheologie Ausbaus fähig, un es 1ST ıcht NUTr arten,
sondern hohem Maße wünschen, daß i® ihren Rückstand aufholt icht
letzt ML der grundsätzlich theologischen, nämlich aus der Schrift ar
mentierenden evangelischen Sozialethik Schritt halten. Dogmatische, 1U

telbar dem depositum fidei entnehmende Aussagen werden, namentlich da,
es sich Anwendungen auf konkrete Sıtuationen handelt, NUur außerst selten
möglıch 5 allgemeinen wird eiNe Sozialtheologie Schlufsfolgerungen
1TAatLiONe theologica vorzulegen haben?.
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Schlußfolgerungen der Ableitungen s ratıione theologica sınd solche, deren eine Pr:  m1sse der Glaubens-

welt angehört, während die andere Vernunfterkenntnis 157 der dem Erfahrungswissen eNISTaMM'
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Dı tho che Soziallehre hat tun 1T der SSC1ILLE enschliche
Gesellschaft“ Das Gemeinschaftsleben i Jenseıits, se1 N FeEiIiNET Geilster (Engelwelt), F  d
se1l es der VO Leibe geschiedenen menschlichen Seelen, se1l 6S der ZUE Herrlichkeit
Auferstandenen i der ECWISCH Vollendung (Gemeinschaft der Heıilıgen i Him-
mel), gehören des siıch gleichen Erkenntnisgegenstands iıcht ZU Bereich
der Soziallehre, auch ıcht der katholischen, WI1e ıhr Stoffbereich üblicherweise
grenztwird.

Insoweit dıe katholische Sozijallehre Sozialphilosophie ıIST kann S1IC icht anders
als auf Erfahrungsgrundlagen aufbauen, die ıhr großenteils VO anderen, un
ZWarempirischen Wissenschaften geliefert werden. Zu diesen Zzählt MIt erster A

Stelle die Ethnologie. Wichtige Grundlagen iefern auch die zahlreichen biologi-
schen, physiologischen un psychologischen Disziplinen un selbst die Zoologie,
SIN doch be] dem rudelhaften Zusammenleben der Tiere autfschlußreiche Analogien

beobachten, die ZUrrF richtigen Deutung VO  } Erscheinungen des menschlichen (76
meinschaftsleben beizutragen veErmUOSgeN. 1le solchen Erkenntnisse übernımmt die A  8

katholische Soziallehre VO den SIC beisteuernden Wissenschaften.
Grundsätzlich gilt das auch i Verhältnis der katholischen Soziallehre en

stärkerem Ausbau begriffenen empirischen Sozialwissenschaften, insbe-
sondere der schlechthin als „Soziologie sıch bezeichnenden Diszıplın Diese erliegt
sSeIt ihren Anfängen wieder der Versuchung, MI1t vorgefaßten Meınungen

die untersuchenden Erfahrungsgegenstände heranzugehen un sıch entweder
als philosophische Diszipliın aufzuspielen oder die Philosophie un deren
Erbe wollen. Ihr gegenüber sieht sich die katholische Soziallehre daher

kritischer Reserve un: weitgehend AB Abwehr das hindert SIC

nıcht, siıch deren sauber erarbeitete un überprüfte Ergebnisse ANZUECIENCN.
Im Unterschied den empirischen Sozialwissenschaften hat 6 die katholische

Soziallehre M1 den „Ordnungsstrukturen“ der Gesellschaft tun. Das besagt:
S1e 1St Sozial Metaphysik = Ontologie un eben darum zugleich Normativ-Wıs-
senschaft Deontologie der Gesellschaft Damiıt ı1STt auch ihre Position 1ı Wert-
urteilsstreit gegeben. Erkenntnistheoretisch steht S1C aut dem Boden des kritischen
Realismus der philosophia un bekennt sich diesem Sınn Gegensatz
ZUuU Positivismus un Neoposit1vismus dem VO  —$ diesem aufs schärfste abge-
ehnten „Essentialismus“ Ihrer Metaphysik Jegt SIC das Axıom zugrunde:‚CMNS est

u  9 Vverum, bonum‘. Es gibt ıcht NUr Seinserkenntnisse überhaupt, sondern
echte Wesenserkenntnisse:(‚quod quid eSstX un A2US diesen erfließen wesensSnNOLWEN-

dige Erkenntnisse ber Werte un Unwerte, insbesondere ber ethische Werte und
Aethische Unwerte, ber das, W as SsSC1MH soll, un das, W as iıcht sein darf Gewiß

hat sich schon manches, das Nan als Wesenserkenntnis ansah ıcht als solche halten
lassen un mußte aufgegeben werden 1ST damıt rechnen, daß S1C] auch nıcht S
alles, W as heute och als Wesenserkenntnis gilt endgültig als solche bewähren WIr
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Darum wird die katholische Soziallehre explikative Aussagen sehr so
faltıg prüfen, bevor S1C NOFrMAaLLV Satze daraus ableitet Sıe weiß auch WIC sehr S1C

aut der Hut VOL dem „Wunschdenken“ SC11 mu{ das bereits den Blick für die
Tatsachen trübt noch 1e] verfänglicher aber sich Ormatıves Denken C111-

schleicht Niemals aber wiıird die katholische Soziallehre Se1ns- un Sollens Bereich
Se1ns- un Sollens Erkenntnis auseinanderreißen lassen. Sıe begnügt S1 auch nıcht
damıt ethische für ıhren Bereich sozialethische Normen wissenschaftlich
SySTEMUASICTCN un auf ıhre logische Kohärenz prüfen Unterschied allen
positivistischen Rıchtungen, sondern auch ZUL evangelischen Sozialethik
hält S1C unbedingt daran fest daß die Ordnungsstrukturen der Gesellschaft oder,
W 4as aut dasselbe hinauskommt die sozialethischen Normen der Vernunfterkennt-
1115 zugänglich sind dabei 1ST ıhr nıcht unbekannt daß diese ausweislich der Erftfah-
runs allgemeinen NUr Ort ungetrübt erkannt werden, das Licht der ften-
barung euchtet (necess1itas relatıiıva tanlium revelation1s)

Sosehr der Mensch vielem C1in Rätsel für uns 1ST un: bleibt hat die katho-
liısche Soziallehre doch aut die rage Was 1ST der Mensch Ce1iNe überzeugende
Antwort. Aus dem, W as der Mensch (nicht dieser der Mensch sondern der
Mensch als solcher) SE leıtet S1IC aAb W as dem Menschen ansteht oder geZIEML (hone-
stum) un W as seiner unwürdig turpe) 1ST welchem Verhältnis der Mensch
seinen Mitmenschen und WI1e (30tt gegenüber steht daß nämlich CGottes Wıille
ıhn bindet dafß CX das honestum (Ehrbare Geziemende) Lun soll un das, W ds

(schändlich verwerflich) WAare keinestfalls tun darf Kurz drücken WITL das
A4US WITL haben C1iM Menschenbild un AaUuUS diesem Menschenbild ergibt sıch

folgerecht C1in3N Ordnungsbild der Gesellschafl Das Menschenbild namentlich hın-
sichtlich der socia(bi)lıtas, der vesellschaftlichen Wesensanlage des Menschen

deutlicher herauszuarbeiten un A4US ıhm das Ordnungsbild der Gesellschaft
abzuleıten, das 1ST die Aufgabe jeder Soziallehre die katholische Soziallehre be-
findet sıch dabei der glücklichen Lage, ıhr Menschenbild nıcht allein der Erfah-
rung entnehmen un durch philosophische Reflexion abzuklären un VCI-

tiefen, sondern überdies 65 der Offenbarung nachzuprüfen un 1er C111

Zwiespalt der Meınungen C4M vielleicht durch Erkenntnisse, die Ur die
Offtenbarung erschlie{ßt, CN.

Die Offenbarung belehrt uns, dafß der Mensch nıcht NUr natürliches Ebenbild
Gottes, sondern überdies ZUuUr übernatürlichen Gottebenbildlichkeit ZUr ynaden-
haften Kindschaft Gottes berufen 1ST Bruder un Miterbe des menschgewor-
denen Gottessohnes Glied ıhm als aupt seinem yeheimnisvollen Leibe,

der Kırche, SC1IMN desgleichen, dafß diese Kırche nıcht 1Ur der Christus
(der „BaANZe Christus Augustinus) sondern zugleich auch e1in Sozialgebilde 1ST,
das SC1iINCN Platz zwıschen den anderen Sozialgebilden Mıt ll dem be-
reichert die Oftenbarung Menschenbild Sanz wesentlich Was daraus für die
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katholiéche Soziallehre im Ganzen, insbesondere für das Verständnis der socia-
(bi)litas des Menschen tolgt, darüber gehen die Meıinungen auseinander.

Dıie Kirche cselbst als Sozialgebilde 1STt bisher fast ausschließlich spezifisch
juridischen . Gesichtspunkten ertforscht (‚socıetas perfecta‘); einer Soziallehre
vÜon der Kırche, die der Natur der Sache nach Sozialtheologie ware; fehlt es och
fast ganz®, Die Ansprache 1US CT das Kardinalskollegium VO 1946
(Utz-Groner machte einen Anfang un schien Fortsetzung versprechen,

der 6S jedoch nıcht yekommen 1St.
Auch der soviıel erOrterte Fragenkreis der Beziehungen 7wischen Kirche un

Gesellschaft, Kırche un Staat: die geoffenbarte Wahrheit VOTraus, daß Gott
sıch in Jesus Christus gyeoftenbart un dieser eine Kırche gestiftet hat Obwohl die-
scr Fragenkreis eindeutig ZUur Soziallehre gyehört, pflegen deren TIraktate ih AaUS-

un die fundamentaltheologische oder dogmatische Lehre VO  ; der
Kırche überweıisen; das hat ZeEW1SSE Vorteıile, 1St aber auch mMIit Nachteilen VOI-

bunden. Schwieriger verhält es sıch mI1It der Ehe Vielfach behilft INn  a} sıch, indem
INan in der „Soziallehre“ 1Ur die Naturehe behandelt, wobel InNna  >; meIlst er-

stellt, Einehe un Unauflöslichkeit selen mıt Vernunftgründen zwingend be-
weısen. Die sakramentale Ehe der Getauften einschliefßlich der 1n Bezüg auf s1e

Staat un Gesellschaft stellenden Forderungen überläißt InNnan annn anderen
Disziplinen, VOL allem dem Kirchenrecht.

Grundlegend 1St die bıs heute umstrittene rage, ob das Offenbarungsgeheimnis
der allerheiligsten Dreifaltigkeit s uns ermöglıcht, den für die Soziallehre
tragenden Personbegrift ber das auf philosophische Wege erreichbare Ma hinaus
1im Sınn des Geöfinetseins der Person vegenüber anderen 1mM Gegensatz ZuUE E
schlossenheit des Individuums, SCNAUECT: der personalıtas 1m Gegensatz ZUr indivi-
dualitas, vertiefen, un ob 6S statthaft sel, Von den innergöttlichen Beziehun-
SCH der re1ı Personen Analogieschlüsse auftf die soz1alen Beziehungen der Menschen
untereinander zıehen. Wenn Ja ann kämen WIr einer 1m innersten Kern
theologischen Sozıiallehre: WEeNN Nein, annn bleibt unsere Soziallehre als CGGanzes
ohl eıne philosophische Disziplin, Wenn auch mıiıt gew1ssen „Anbauten“ theologi-
scher Herkunft.

Letzten Endes 1STt die rage nach der philosophischen der theologischen Natur
der Soziallehre ur eın Ausschnitt der großen rage ach dem Verhältnis VO  e}

Natur un Übernatur, WI1e S1Ce iınsbesondere 1n ezug auf das Naturrecht die (3°
muter bewegt: AfSt sıch AaUus der allein wırklichen Heilsordnung ın begrifflicher
Schirfe eine reine Natutordnung (ordo INCEIEC naturalıs) herausschneiden, oder 1sSt
diese 1Ur eiıne unscharte, für praktische 7 wecke jedoch der Wirklichkeit hin-
reichend nahekommende un darum rauchbare Fiktion? Sınd folgerecht HSE TE

Gegenstand der Religionssoziologie 1St CEW3;S völlig anderes: auch die pastoral sehr wertvolle Feldforschung der
katholischen Pfarrsoziologie bearbeitet eın ganz anderes Feld
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naturr chtlıchen Ablei gen li scher
s$1e entgegen strenger Methodenreinheit mehr oderweniıiger theologische Eın-
schläge?

Wie dem auch SCI, das VO  3 denPäpsten, ausgepragtesten VO  e} 1US XI
angewandte Verfahren, die Doktrin philosophisch entwickeln und der lau-
benswelt die Motive Ar Handeln entnehmen, große praktische Vorzüge
auf Auf diese Weiıse können sich die Päpste MT ıhren Darlegungen nıcht NnUur

die gläubigen Katholiken, sondern alle Welt „alle Menschen Wıillens
(Pacem terr1S) wenden AausS$SCHNOMMCN allentalls JENC verhältnısmäßig kleine
Zahl VO  $ Anhängern Philosophie, die 7zwischen Seinswelt und Wertewelt
C6 unüberbrückbare luft ‘9 derzufolge der Schluß VO eın auf das Sollen
C1iMN flagranter Verstofß die Logik WAarc®e. In der 'Tat erreichen die päpstliıchen
Verlautbarungen das Ohr weiltester, auch ungläubiger Kreise un werden stark
beachtet Dazu kommt noch ein anderes. Eıne theologisch operierende Soziallehre
würde die Ordnung Gesellschaft entwickeln, WI1e S1C nach katholischem Jau-
ben seıin sollte, Gesellschaft deren Glieder alle den katholischen Jlau-
ben annehmen und gewillt sind ıhr und öffentliches Leben nach ıhm

gestalten. Die Aufgabe aber, VOL der WILr stehen un für die unseIre Soziallehre
uns rustien muß 1ST e1inNne Zanz andere: WIFr leben ayeltanschaulich plura-
listischen Gesellschaft un haben deren Gestaltung mitzuwiırken. Dieser Gesell-
chaft dürfen WILr ıcht CiINC Ordnung vorschreiben un: noch 1e]1 WECN1ISCI aufzwin-
gCnh wollen, die ZWAar unseren Überzeugungen entspricht, Andersdenkenden aber
Gewalt ANFTATtTEe un sSie hindern würde, ihrem Gewiı1issen gemäß leben VWır 111US$5-

sen mitbauen der Ordnung Gesellschaft der Lr un zuhause fühlen
können, weıl S$1e uns gerecht wırd V.OrT: allem uns nach unserem Gewiı1issen leben
ßr die aber auch Von den anderen bejaht werden kann, weıl S1IEC auch ihnen DC-
recht wird und ihnen nichts zumutet W 4as s1e als ıhrem Gewissen zuwider ablehnen
müßten. Eıne auf den gesunden Menschenverstand den „gemeinmenschlichen
1nnn COINIMON WIC die englische Sprache es schön ausdrückt) aufbauende
Soziallehre hat VO  «} vornherein die Chance, Weg eisen un Ziele aufzu-
ZCIgCN, die für Kreıise ıcht Nur annehmbar S$1nN sondern auch Annahme
finden werden. Wenn den etzten Jahrzehnten viele Thesen der katholischen
Soziallehre, darunter auch solche, MI1It denen S1IC ZzZuerst schroffem Gegensatz ZuU

Zeitgeist un daher nahezu allein stand geradezu Gemeingut der Menschheıt
worden sınd WeNn (Neo-)Liberalismus un (Neo-)Sozialismus stärker
Richtung autf die katholische Soziallehre konvergieren, erscheint 65 geradezu
providentiell daß die Päpste diesen Weg eingeschlagen haben

Inhalt
Das Menschenbild der katholischen Soziallehre den Menschen der m

WESCNSCIHCHNCHN Personwürde, aber ebenso wesentlich auf die Gesellschaft angelegt
Da
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chafHich“ besteht ußerhanerlich gesell die sellscha gar
sondern ausschließlichder gesellschaftlich verbundenen Menschen,

ihnen un folgerecht für S1IC

Daraus ergibt sich ı eigentümliche wechselseitige Bezug vVvon Einzelmensch
un Gesellschaft, erı Solidaritätsprinzip formuliert wird der einzelne ı1ST SC

Natur ach hingeordnet auf die Gesellschaft un diese rückbezogen auf ih FAn
nächst explikativ: diese „Gemeinverstrickung“ besteht tatsächlich; jeder einzelne
1STt als Glied der Gesellschaft jedenfalls solange deren Gilied ı1ST unlöslich ı
deren Geschicke verstrickt: ebensowenig aber ann die Gemeinschaft S1 lösen
von den Geschicken ihrer Glieder („wiır Sitzen alle ı Boot”) folgerecht auch
nOormMaltıv: jeder einzelne 11ST miıtverantwortlich für das Wohl un Wehe der (Ge-
meinschaft: diese hınwiederum Verantwortung für alle ıhre Glieder („einer
für alle, Alle für S0 1ST das Prinzıp grundlegend ein Seinsprinzıp un ab-
geleiteterweise Cein ethisches Prinzıp; Von dieser seiner NOrmafıven Seıite empfing
es den Namen Solidaritätsprinzip Dieses Prinzıp wird ohl Von allen Vertretern
der katholischen Sozijallehre vertretien un ausgelegt manche bezeichnen
nach ıhm die katholische Sozijallehre als Solidariısmus > S1IC damit den Eın-
seitigkeiten 1er des Individualismus, ort des Kollektivismus entgegenzustellen:
Einzelmensch un Gesellschaft tallen icht derart auseinander, daß es möglıch
WAarc, den Einzelmenschen schlechthin ber die Gesellschaft (Indıyidualismus) oder
umgekehrt die (fälschlich hypostasierte) Gesellschaft ber den Einzelmenschen
(Kollektivismus) estellen.

Genauer wiırd das Verhältnis Von Einzelmensch un Gesellschaft bestimmt durch
das Subsidiaritätsprinzip: die Gemeinschaft soll iıhren Gliedern, insbesondere ihren X
etzten Gliedern, den Einzelmenschen, hilfreich SC1N, A deren Selbständigkeit
fördern, ıcht aber deren Eigenleben erdrücken oder AauUSSaugcCnN. Dieses Prinzıp,
obwohl „Quadragesimo A4ANNO Zi1ft ausdrücklich formuliert un als ‚ZraVvV1ıSs-

PFINCID1UM („höchst gewichtiges Prinzıp verkündet wird ıcht von allen
gleichen ınn verstanden Oftenbar 6S Z W e1 Seıiten: nach der dient

6es der Abwehr kollektivistischer, insbesondere totalıtärer Tendenzen, un nach
dieser Seıite mu{ es heute wieder 1115 Feld geführt werden ach der anderen
Seıite VO  e} der es seinen Namen hat ‚subsıdium afferre‘! ordert 65 VvVvon den
gesellschaftlichen Gebilden, da{ß s$1e ihren Gliedern hilfreichen Beistand VOrLr allem
Hıltfe ZUuUr Selbsthilfe, eisten. Vielleicht schließen die von katholischen utoren
vVe Ausdeutungen des Prinzıps sıch iıcht gEZENSECLUL aus, sondern haben
nebeneinander Raum. Die befremdend vielfältigen Einwendungen Von CVaNgC-
lischer Seıte beruhen auf offenkundigen Mißverständnissen. Überraschenden An-
klang hat das Prinzıp be] freiheitlich demokratischen Sozialisten gefunden.

Als Zentralbegriff der katholischen Soziallehre IST das bonum COINMIMUNE be-
zeichnen, auf den sıch namentlich Mater et Magıstra wieder beruft Eıgen-
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tümlicherweise bestehen jedoch gerade bezüglich dieses Begriffs Unklarheiten,
Meinungsverschiedenheiten 7zwischen verschiedenen Schulrichtungen iınnerhal der
katholischen Soziallehre, 5 7zwischen Thomisten un Suarezianern. Eın el der
Mißhelligkeiten hat sıch beheben lassen, ındem Ina  a} erkannte daß der eCe1iNEe Begriff
bonum COMINUNC Z WC1 verschiedenen Bedeutungen gebraucht wırd die

Deutschen unterschieden werden können als Gemeingut un Gemeinwohl eım
Gemeingut handelt 65 siıch Wert oder Inbegrift VO  e} Werten,
das gesamte Iun un Lassen dieses gesellschaftlichen Gebildes als sC1in Zıelgut
kreist das annn e1in sehr begrenzter bloßer Nutzwert annn aber auch der Inbegrift
aller dem Menschen erreichbaren kulturellen Werte SsSC1MN. Namentlich diesem SC-
hobenen i1nn sprechen thomistische Autoren VO Gemeingut das annn der
perfectio naturae specifice humanae besteht (Vollendung [Erfüllung] der mensch-
lichen Natur dem, W 4S ıhr eigentümliıch 1ST das ZU Menschtum als solchem
gehört] Das Gemeinwohl Unterschied VO Gemeingut dagegen 1ST Cin

„organisatorischer un organisierender Wert“ > N besteht darın, daß ein gesell-
schaftliches Gebilde richtig, S da{ß N Funktionen erfüllen vErmMa$s,
Organısıert und dadurch iımstande 1ST auch die Kräfte seiNer Glieder Hinblick
autf das Gemeiungut zusammenzutassen un Tätigkeit SELTZECN: So verstanden
1ST das Gemeinwohl C1in überaus wichtiger zenstwert das Gemeingut dagegen
Cein Selbstwert Die thomistische Schule WECNN S1IC VO bonum COMMUNE

spricht das Gemeingut ohne darum das Gemeinwohl WI1C die Suarezschüler
es verstehen, unterschätzen‘

Be1 tieterer spekulatıver Durchdringung un Begründung der Sozialprinzıpien
un insbesondere des Begrifts des bonum COININUNEC machen sich die schulbildenden
Differenzen der beiden Schulen bemerkbar. Im volkstümlichen un auch noch
gehobenen Schrifttum (‚haute vulgarısation sind S1IC allgemeinen aum wahr-
zunehmen: gelegentlich allerdings treten S1Ee kennzeichnenden Auswirkungen
ZUTagE, A der Lehre VO Eigentumsrecht das die thomistischen Autoren

bonum COIMNIMMUNE begründet sehen, während maßgebliche Vertreter der anderen
Schule 6S VO  } der Personhaftigkeit des Menschen herleiten un der schuldigen
Rücksichtnahme auf das bonum COIMIMMUNC enden lassen.

Vielleicht AfßSt sich ML1LT allen Vorbehalten Sagcl, daß überhaupt die C1iNC Schule
die Probleme mehr VO der objektiven, die andere mehr VO  —$ der subjektiven Seıite
angeht ÜAhnlich WIC Man ethische (moraltheologische) Grundsatzfiragen entweder
VO Gesetz her als der objektiv vorgegebenen Norm oder VO Gew1ssen her als
der subjektiven Aneignung un Verwirklichung des Sıttlichen Angriff nehmen
Haa

Die päpstlichen Dokumente bedienen sich der suarezianischen Terminologie; „Mater eLt magıstra“ Zıifter 65
definiert das bonum COMMUNC diesem 1Nn.
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Im einzelnen befaßt: sıch die katholische Soziallehre MILt den verschredenen
sellschaftlichen Gebilden, denen S1C Famılie un Staat als SOC1ITGE2TLES naturales
(von der Natur geforderte Sozialgebilde) heraushebt. Unter Famiuılie versteht S1e

heute eindeutig NUrLr die conjugalis (Gattengemeinschaft) und deren Aus-

welıtung ZUur parentalıs (Eltern ind Gemeinschaft); die £famılıa‘ alte-
ren Wortsinn (von famuli!) die Blutsfremde erweıterte Haus- un Wırt-
schaftsgemeinschaft wırd heute deutlich VO der Famılie als naturalıs abge-

Schwieriger 1ST bestimmen, W 45 die katholische Soziallehre Auge hat
wenn S1IC VO  ; ‚ICS publıca („Staat:”) spricht oder Sar ıh als perfecta be-
zeichnet. Heute insbesondere ach Pacem terrıs MU ohl mindestens der
Komplex er- un supranationaler Instıitutionen diesen Begriff subsumiert
werden;: viele Aussagen der katholischen Soziallehre ber den AStaagt begreifen
aber 7zweıfellos auch die Gliederungen des Staates, iınsbesondere die MmMIiIt mehr oder

Gemeinden, ein;:WENISCI Selbstverwaltungsrecht ausgestatteten „politischen
Noch schwerer auszumachen 1STt die Haltung der katholischen Soziallehre den
S1901° ‚} intermediaıires oder PU1SSaNcCS iıntermediaires den Mittelgliedern
der mittleren Gewalten 7wischen Staat un Einzelmenschen bzw Famılien
insbesondere ob SIC diese dem Bereich des Staates oder der freiıen Vergesell-
schaftungen der miıttleren dritten Bereich 7zuordnet. „Quadragesimo AaNnnNnNO

deutsch-rechtlichem Denken folgend legt diese Auffassung
grunde für Mater et Magıstra die SIrCNg romanıschem Denken tolgt, besagt
die Alternatıve „OÖffentlich“ un „Privat“ ein adäquates Einteilungsprinz1p, das
ein Mittleres ıcht zuläfßt.

Päpste un Bischöfe haben sıch jeweıls aAM S$ gegebenem Anlaß Fragen der Ce
sellschaft un ıhrer Ordnungsstruktur geäußert S50 sind alle kirchenamtlichen Do-
kumente hnlich WIC schon die e1isten neutestamentlichen Schriften Gelegen-
heitsschriften un als solche keine vollständige oder systematische Darstellung
Sınne Lehrbuchs. Deutlich erkennt Man, WI1e die jeweiligen Zeıt- un Um-
weltverhältniısse die behandelten Themen bestimmen. Leo H richtet SsSC1M

Augenmerk auf die Arbeiterfrage des industrie kapitalistischen Mittel- un West-

CUrFODAS un Rande noch Nordamerikas. 1US X greift die Gesamtordnung der

Gesellschafl auf aber der Hauptsache auch noch der Rücksicht des Indu-
Kapitalismus. Johannes bezieht ganz betont die Landwirtschaft

den tertkiaren Sektor C1in un wendet sich nachdem die Kirche selbst seiNeN

unmittelbaren Vorgangern mehr un mehr weltweıt geworden WAar, den ayelt-
weıtlen Problemen Z insbesondere den Entwicklungsländern Hıer sıch eut-
ıch WIC die katholische Soziallehre Sinne der gegebenen Begriffs-
bestimmung r ftun hat MIt den Ordnungsstrukturen der Gesellschaft
Ganzen un ıhren Einzelbereichen un IN den u11l daraus dauernd und
Wandel der Geschichte erwachsenden Ordnungsaufgaben
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Meınungen katholischer Gelehrter sındoch keine katholische Hlehr er-

bindlichkeit CISNEL 1Ur den ehr- unhirtenamtlichen Verlautbarungen der Papste
un Bischöfe. Das kırchliche Lehramt annn Wahrheiten ZUT Annahme vorlegen,
das Hırtenamt annn Weısungen MIt verpflichtender raft erteilen. Lehrautorität
beansprucht die Kirche, WIC 1US XI ausdrücklich klarstellt, ‚1 omnibus, qQquaCl ad

SE regulam referuntur 111 allem, W as auf das Sıttengesetz Bezug hat Y lehnt
S1C aber ebenso entschieden ab l 11S; JuUa«C SUNET „1IM Fragen technischer Art
(Quadragesimo AannO, Zifr 41) Auch für den sozlialen, ökonomischen un polıti-

Sgl  3 schen Bereich hat die Kirche das natürliche un geoffenbarte Sıttengesetz VOI-

künden un authentisch interpretieren; das schließt notwendig auch die Ver-
kündigung derjenıgen Seinswahrheiten C1INMN, Aaus denen die sıttlichen un rechtlichen
Normen erfließen, WIC auch alle SONSLIgEN Wahrheiten, die notwendigem (nicht
NUur logischem!) Zusammenhang MIItt Glaubenswahrheiten stehen. Dagegen besitzt
die Kirche über die rein faktischen Gegebenheiten, 7 ber die Lage gesellschaft-
licher Gruppen, über Produktionsverhältnisse, Vermögens- un Einkommensver-
teilung 55 derg] NUur Frein menschliches Wiıssen, WI1e jeder Forscher es sıch verschaf-
ten kann; ihre Aussagen darüber un die Forderungen, die S1C daraus ableitet
haben daher auch Nnur rad VO  3 Gewißheit den (41€e verfügbaren Unterlagen,
die befragten Gewährsmänner USW., bieten CN. Daraus folgt grundsätz-
iıche Normen verkündet die Kirche Aaus CISCNCK, VO  ; Gott ıhr verliehener Lehr-
AUTtTOr1ITAat Ausübung ıhres Hırtenamts wendet SIC diese Normen auf entschei-
dungsbedürftige konkrete Lagen un Fiälle die Richtigkeit dieser Anwendun-

E  - gCnN 1ST aber bedingt durch die DUr menschlich SCWISSC Beurteilung des jeweiligen
Sachverhalts. Dieses Urteil ı1STt aber einerseits sehr oft wieder abhängig VO  3 der
NtWOrT auf Vorfragen ausgesprochen technischer Art G JUAaC sunt‘!), für die
die Kirche mangels übernatürlicher Erleuchtung auf den Sachverstand der Fach-
leute aNngeEW1ESCH 1ISEe: insbesondere dann, wenn die mutma ßlichen
der bösen Folgen dafür bestimmend sind ob eine Handlungsweise oder einNne

Maßnahme (zZ Streik) erlaubt 1ST oder nıcht In Mater eit Magıstra 239 un
nochmals Pacem terrıs 160 beansprucht die Kirche ausdrücklich den (z6e-
horsam der Gläubigen, wenn die Hiıerarchie die Grundsätze der Soziallehre autf
konkrete Fälle anwendet:; letztgenannter Stelle WIr  d sehr schön die Aufgabe
des Sachverstandes (prudentia!) vorangestellt, worauf erforderlichentalls (‚cum

A

OPUS est‘!) die Kırche ber 1e 1 ıhre Zuständigkeit ftallende sittliche Frage nach
Gut un OSe urteıilt.

Noch ZuL WIeC Sar nıcht be] Leo HE beschränktem Ma{ bei 1US XE
sehr Wweıtem Umfang bej 1US XII finden sich gesellschafts- und iınsbesondere WITrt-
schaftswissenschaftHiche Aussagen, auf die NOFrMALLV Sitze werden,
Tn der Biınnenmarkt se1l wichtiger als der Weltmarkt und verdiene deshalb so
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kirchlichen Lehramts, trotzdem sind S$1e nıcht, WICmanchmal behauptet WILr

„Privatmeinungen“,sondern ergehen AaUS der Verantwortung des obersten Hırten
der Kıirche,der bei allem, WAaSs GE des Wohles der Gläubigen oder der Menschen
überhaupt unternımmt, auf die jeweıils verfügbaren menschlichen Mittel un Er-
kenntnisquellen AaNSCWIESCH 1SE. Der Papst annn das Opfer alscher politischer und
anderer Informationen werden: ebensogut annn C geschehen, daß CT W15-

senschaftlichen Meıinung folgt, die sich Spater als herausstellt. Unverkennbar
spiegeln sıch ı den päpstlichen Außerungen diejeweıls ı den einschlägigen Fach-
wissenschaften herrschenden Auffassungen, die darum och nıcht „kanonisiert“
sind, weıl der apst Gedanken ı iıhre Sprache kleidet. Wenn aber der apst
der Welt oder ufatıs mutandıis ein Bischof oder der Episkopat Landes
sCeinen Diözesanen Besorgnisse kundgibt, Mahnungen un Warnungen AaUuSs-

spricht, Ratschläge erteilt un Vorschläge macht, die bıs spezifischWIrt-

schaftspolitischen Maßßnahmen herabsteigen, verdient das als Ausflufß der ıhm
kraft se1ines Amtes obliegenden Hırtensorge nıcht NUr ehrerbietig entgegengenOM-
MmMCN, sondern auch beherzigt un nutzbar gemacht werden: Einwendungen, die
S1: bei sachverständiger Prüfung als begründet CrWCISCH, S1N!  d dadurch iıcht AausSs-

geschlossen.
Zweı Beispiele der Veranschaulichung dienen.

Pıus XI führt AausS,UNsere Gesellschaft (wohlverstanden: den industriekapita-
listischenLändern!) sSCc1 ABl Klassengesellschaft; die Arbeitnehmerschaft befinde
S1' Klassenlage, un darumse1 ein richtig verstandener Klassenkampf
iıchtUr notwendig, sondern auch berechtigt; ihVO marxistisch verstan-

denen Klassenkampf unterscheiden, schlägt die Bezeichnung „Klassenaus-
einandersetzung“ VOTr (‚disceptatio classıum“‘ ‚classıum pugna’‘; Quadragesimo
annoO 81) Das 1STt zunächst C1iNeC mittelst TeC1N menschlicher Erkenntnisbehelfe DC-
WONNENE Analyse des bestehenden Zustands. uch noch die Schlußfolgerungen,-
was angesichts solchen Lage des Gemeinwohls willen, d.ı4 die entglie-

-  idertemenschliche Gesellschaft wieder funktionstüchtig machen, erforderlich SCI,

gehören nıcht ZUuU Bereich der Glaubens- oder Sıttenlehre, sondern Zu Bereich
des fachlichen Sachverstands, den der apst zufällig aus CISCHNCI Sachkunde besit-
zen kann, ı der Regel aber VO  —$ geeigneten Fachleuten wiırd entlehnen IMussen.

Erst das abschließende Urteıl: dieses, W as des Gemeinwohls willen erforderlich
erscheint, ı1St ıcht siıch BOöses (intrinsecus malum) n  ]1St daher angesichts
dieser Sachlage cht ANUurXt erlaubt, sondern geboten, ergeht kraft der kirchlichen
Lehrgewalt des Papstes Die Richtigkeit un folgerecht Verbindlichkeit dieses

Ansprache die Teilnehmer des internationalen Kongresses für Sozialwissenschaft VO':! Juni 1950, AAS5 52

(1950) 485 Utz-Groner 269/70.
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Obdem ıSt,Urteils Aaut darauf auf, dafß die zugrundegelegte ‘Ana‘l&se |zutrifit.
ob oder ı welchem rad die tatsächlichen Verhältnisse richtig gesehen sind,

noch mehr  m  < ob das W as 1931 zutraf auch heute och nverändert besteht annn
Fachleuten frei un ach besten Kräften eıter geklärt werden.

145 X T7 hat sıch gewiß iıcht eingebildet Nationalökonom VO  —$ Fach
' nıchtsdestowenıger hat Vor nationalökonomischen Theoremen un

- Postulaten als Ausflüssen talschen Philosophie ZEWANL. Fur das Verständnis
dieser Theoreme un ıhres gEISLISCN Hintergrunds WAar auf nationalökono-
mischen Berater ANSCWICSHCNH, deren Informationen nıcht frei VO  e} Irrtum,
jef Gefahr, objektiv unbegründete der doch übertriebene Warnungen die
Welt hinausgehen lassen Trotzdem konnte 6S als Hirtenpflicht ansehen,
diese Warnungen auszusprechen. Waren S1C Sanz der teilweıse unbegründet, ann
mochten sıch die Vertreter dieser Theoreme oder Postulate un Anhänger der be-
treftenden Schulen daran machen, ıhre Auffassungen klarer un unmißverständ-
licher herauszuarbeiten un VO  3 den vermeıntlich dahıinter stehenden Philoso-
phemen deutlich abzuheben. uch der kirchentreue Katholik brauchte auf die
päpstliche Warnung hın die betreffenden Theoreme weder Bausch un ogen
als falsch verwerten och als unlöslich MmMIt der falschen Philosophie verfilzt
zusehen; gENUSTE sSsC1INer Pflicht MIt dem Vorbehaltsurteil: wWwenn diese Theoreme
der Postulate wiıirklıch Ausflüsse ı talschen Philosophie oder doch VO  3 ıhr ı
f1ziert sınd un sıch davon nıcht reinwaschen können, AaAnnn können SIC

iıcht richtig SC  9 also werde iıch ıhnen yegenüber, auch WENN S1IC INr och be-
stechend erscheinen, behutsam SsC1MN un mich icht auf S1E festlegen, E SC1 denn, die
Bedenken einwandfrei ausgeraumt.

In solchen un Ühnlichen Fällen befindet sıch der Papst ı Kage ahnlich der-
JEN1ISCH des Rıichters ı Rechtsstreit dessen Ausgang VO  w} dem Vorentscheid
ber e1iNe Sachfrage abhängt, für die als Jurıist nıcht sachverständig IST,
welche Ursache Unfall ausgelöst hat. Hıer ı1ST der Richter auf den technischen
Sachverständigen, ı anderen Fiällen auf den medizinischen, den psychologischen
der psychiatrischen den ökonomischen, den philologischen, lıterarischen oder
asthetischen Sachverständigen ANSCWICSCH Nıchtsdestoweniger steht die rechtliche
Würdigung des Sachverständigengutachtens un die Entscheidung der Rechtsfrage
CINZ1 un alleın ıhm Z 1eSs obwohl sC1Nn Urteil 1Ur der Voraussetzung
richtig sCcIinNn wird dafß der Sachverständige ıh richtig belehrt un den Sachver-
ständıgen richtig verstanden hat VWıe siıch der Richter gute Sachverständige
bemüht wiırd auch der apst darum bemüht S6111 Überdies dürfen WIr anneh-
INnCNH, der Geist werde durch seinen der Kirche un iıhrem Oberhaupt aufend
vewährten Beistand (‚assıstentıia ordiınarıa‘) den Papst Irrtümer, denen Cr

als irrtumsfähiger Mensch sıch durchaus erliegen könnte, schützen ebensogut
aber weıflß der Katholik da{fß eLIHNeE unbedingte Gewähr dafür, dafß Gott den Papst
VOL Irrtum bewahrt Ur den Äußerst seltenen Fiällen besteht denen der apst

218



hristliche SoziaIlehr
V“inter Berufung auf seine höch

cathedra‘) verkündet. In der großen Zahl der päpstlichen Verlautbarungen im Be-
reich der katholischen Soziallehre Andet sıch eın einzıges Beispiel einer Kathedral-
entscheidung. Aussagen über die einer bestimmten Zeit oder 1n eiınem bestimm-
ten Gebiet herrschenden Zustände, die heute und j1er S! MOorgen und dort anders
se1n können, haben eben darum NULr die empirische Gewißheit, sınd weıit
zutreffend, als die Tatsachen richtig beobachtet un richtig wiedergegeben sind.

Letzten Ende kommt N für den Grad der Verbindlichkeit darauf A welches
Gewicht eine päpstliche Außerung sıch selbst beilegt (z ‚datä operäa‘ oder ‚obiter
dıiıctum“®); terner: wohin s1e 7zielt un in welche Situation hineın s1e gesprochen ist,
welche stillschweigenden Voraussetzungen sS1e als ebensoviele Einschränkungen
einschließt, un vieles andere mehr. Aus eben diesen Gründen sollte Ma  $ sıch be1
Kontroversen theoretischer der praktischer Art Katholiken 1Ur 1NIT größter
Zurückhaltung aut kirchenamtliche Außerungen berufen; S1e nıcht willkürlich

interpretieren, mMu INa  a fast immer auf die viscera CAauSsSa’'«ce zurückgehen,
A das der. Meinungsverschiedenheit zugrundeliegende Sachproblem selbst dis-
kutieren.

Mıt iıhrer Soziallehre leuchtet die Kirche in den Raum unserer Gesellschaft
seinen Nöten, se1ınen Wırrnissen un seinen Ungerechtigkeiten hinein, den
Blick un: och vıel mehr die Gewissen schärfen: fertige Rezepte oder Sar
eın Patentrezept ZUrLF „Lösung“ der Sozialen rage annn un 11l die Kirche mMit
ihrer Soziallehre nıcht geben.

Exkurs: Evangelische Sozıallehre oder Sozialethik®
So verschieden 1mM einzelnen der Kirchenbegriff be] den verschiedenen evangeli-

schen Denominatıionen sein Ma$s, besteht doch darın Übereinstimmung, daß 65

eın kirchliches Lehramt be] ıhnen nıcht 1Dt. ıne kirchenamtliche Soziallehre Ver-

bindlichen Charakters scheidet damıt AUS. Wenn überhaupt, kann evangelische
Soziallehre nur eın VO  3 evangelischen Christen mehr oder weniger einmütıig aNgSC-
nOomMMEeENer Bestand VO Aussagen se1n, deren Sach- und Erkenntnisgegenstand der

gleiche der doch eın Ühnlicher 1St w1e be1 der katholischen Soziallehre. Ob das

evangelische Glaubensverständnıis eın Lehrgebäude solcher Art zuläßt oder nıcht,
darüber gehen die Meınungen 1m evangelischen ager schart auseinander. Eın eıl
der evangelischen Autoren, insbesondere in USA, hält w1e Luther selbst entschie-
den Naturrecht un damıt der Überzeugung test, auch 1m gefallenen Zai=

Bstand se1 die menschliche Vernunft fähıg, die einschlägigen Sach- un W esensver-

halte un die darın eingezeichneten Gottesgedanken erkennen. Dıie VOo diesen

In der Enzyklika „Humanı gener1s“ egt 1US XIl den 1n einer Enzyklıka „data opera“” ausgesprochenen Lehren

des Papstes für Kathouken verbindliche raft beı In manchen Teilen des deutschen Sprachgeb1ets kennt md} die

Wendung „mit Fleiß“; sıe entspricht 1ın Wort und Sınn dem lateinischen „dat: operä“.. — ‚Obiter dictum““
_beiläufige Außerung (Denzinger-Schönmetzer a S
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$ gleichen Sınne WIeC 1eı und LiıMmMeEnNn auch i1m Lehrgehalt, d} denVer-

Meınungen, weitgehend MIt der katholischen Soziallehre überein. Anders
VOrLr allem ı Kontinentaleuropa, dıie Sanz überwıegende Mehrheit der CVA

gelischen Theologen den Sündenfall un das Sola-Scriptura Prinzıp dahın VOCI-

steht daß bereits der Begriff der Ordnungsstrukturen dahinfällt un erst recht
deren Vernunfterkenntnis völlig ausscheidet. Alsdann stehen dem gefallenen
Menschen 1Ur die Weıisungen Gebote, die sich der Schrift niedergelegt
finden Das bedeutet ungeheuren Antrieb die Schrift auf soz1al relevante
Aussagen durchforschen. In der 'Tat haben evangelische utoren SAanzZ überra-
schend 1el Aaus ıhr herausgeholt. Die Schrift CI W1C5 sıch als eiNe 1e] ergiebigere
Quelle, als 65 auf den ersten Blick den Anschein hat nıchtsdestoweniıger äßrt siıch
eine auch Nur einigermaßen vollständige un systematische Soziallehre ıhr iıcht
abringen Um auf die andrängenden praktischen Fragen NtEwoOrtfen können,
sehen sich die evangelischen utoren daher ENOLIET, VO  3 den AUus der Schrift
erhobenen Einsichten ausgehend Beiziehung anderer, AUuUS der Lebenserfah-

- rung oder Aaus den einschlägigen Fachwissenschaften entlehnter Prämissen W eltfer

vorzudringen. Manchmal i1ST ann der biblische Text aum noch mehr als derAn-
knüpfungspunkt für eiNe Gedankenreihe un Kette VO  $ Schlußfolgerungen, die,
Wenn Ian zusieht Sdanz auf Vernunfterkenntnissen aufruhen. Alsdann 1STt

AA der Sache ach aum noch ein oder schlechterdings eın Unterschied Von unNnseTrer

naturrechtlichen Argumentatıon mehr vorhanden. Insbesondere die Dokumente
der Weltkirchenkonferenzen VO  3 Amsterdam (1948), Evanston (1954) und Neu
Delhi (1961) erscheinen dem katholischen Leser eıten Teijlen als echt UuL-

rechtliche Ableitungen, W as allerdings VO  e} evangelischer Seıite lebhaft bestritten
wırd

128 Meinungsverschiedenheiten zwıschen katholischer un evangelıscher Soziallehre
die den verschiedenen Glaubensüberzeugungen iıhren Grund haben, bestehen
wesentlichen hınsıchtlich der Ehe uch Bezug autf den Staat iınsbesondere die
staatliche Autorität („Obrigkeit“) vertiretfen manche evangelischen Kreıise MIt Be-
rufung auf iblisch theologische Gründe Auffassungen, die der katholischen Staats-
lehre zuwiderlaufen. Im großen un SanNzZeCN aber ann DESAQT werden, daß
Fragen, die ZUur Zeit noch Ontrovers siınd die Grenzscheiden sıch iıcht MmMIit den
Bekenntnisgrenzen decken, vielmehr sich kreuz un quer MItTt ihnen überschneiden.
Im Vergleich den großen dogmatischen Verschiedenheiten, die ıcht Ur Z W1-

schen den verschiedenen evangelischen Kirchen, sondern auch innerhal der e1N-

zelnen Kırche 7zwiıischen mehr orthodox un mehr ıberal gerichteten Theologen
USW., bestehen, herrscht auf Ganze gesehen den soz1al-ethischen Auffassungen
un Forderungen auf evangelischer Seıite Übereinstimmung ı überraschend hohem
Ma{fiß In der Mehrzahl der praktischen Fragen stehen katholische Soziallehre und
evangelische Sozialethik CN undkämpfen Schulter Schulter.
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